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Etwa die Hélfte der Weltbevolkerung, China, Indien, Russland, die USA und einige andere Staaten, erkennen das Statut
des Standigen Internationalen Strafgerichtshofes (IStGH) nicht an. Hinzu kommt, dass die USA militéarisch, wirtschaftlich
und kulturell die weltweite Fiihrungsmacht ist, die ohne Mandat der UN Angriffskriege fiihrt und klar gestellt hat, dass sie
gegebenenfalls eigene Staatsbiirger durch militarische Intervention aus dem Gewahrsam des IStGH herausholen werde.
Uber 30 Staaten haben inzwischen unter dem Einfluss der USA diesen in bilateralen Vertragen zugestanden, US-Biirger
nicht an den IStGH auszuliefern und der UN-Sicherheitsrat hat US-Soldaten, die an Blauhelm- und dhnlichen Missionen
teilnehmen, durch die Resolution 1422 von der Zustandigkeit des IStGH ausgenommen. Kann man dennoch von einer
Wende des Volkerrechts sprechen oder muss man befiirchten, dass wir es umgekehrt mit einer Rehabilitierung von An-

griffskriegen zu tun haben?

Zusammenhéange der Regelung

primér zu verstehen in Bezug auf das 1998
unterzeichnete Statut des Stdndigen Inter-
nationalen Strafgerichtshofes (IStGH). Dieser ist
zustandig fiir die internationale Verfolgung von
Voélkermord, Verbrechen gegen die Menschlich-
keit und schweren Kriegsverbrechen, sofern sie
im Territorium oder von Angehdrigen eines Un-
terzeichnerstaates begangen wurden. Freilich ver-
dréngt der IStGH mit seiner Verfolgungskompe-
tenz nicht die Verfolgung der genannten Delikte
durch staatliche Gerichte, sondern ergénzt diese:
der IStGH ist zustdndig, wenn staatliche Gerichte
nicht oder nicht in konsequenter Weise die Ver-
folgung durchfiihren (Art. 17 des IStGH-Statuts).
In Wahrnehmung dieses Vorrangs der staatlichen
Gerichte hat die Bundesrepublik im VStGB Vol-
kermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit
und schwere Kriegsverbrechen unter Strafe ge-
stellt und festgelegt, dass diese deutsche Regelung
weltweit anwendbar ist, unabhdngig vom Tatort
und von der Staatsangehorigkeit von Téter und
Opfer. Dadurch soll das deutsche Strafrecht auf
internationales Niveau gehoben und gewdhrlei-
stet werden, dass deutsche Gerichte dem IStGH
zuarbeiten konnen. Nicht zuletzt soll Deutschen,
die der genannten Delikte verddchtigt sind, die
deutsche Gerichtsbarkeit gewdhrleistet werden.
Art. 16 GG lésst zwar neuerdings die Auslieferung
Deutscher an internationale Gerichte u.U. zu. Die
Gesetzgeber hielten aber im Rahmen der Fiirsor-
gepflicht des Staates die Gewdhrleistung der deut-
schen Gerichtsbarkeit fiir wiinschenswert.
Das VStGB reicht allerdings iiber den Bezug zum
IStGH hinaus, denn es weist deutschen Gerichten
die Strafverfolgungskompetenz nicht nur im Zu-
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standigkeitsbereich des IStGH zu, sondern welt-
weit. Auch Kkorrigiert es die bisherige BGH-Rechts-
prechung, die fiir die weltweite Strafverfolgungs-
kompetenz der deutschen Gerichte einen Bezug
der Tat auf das Inland voraussetztez. Zum Beispiel
wurden Serben, die in Bosnien V6lkermord began-
gen hatten, von deutschen Gerichten nur zur Ver-
antwortung gezogen, wenn sie irgendwelche be-
sonderen Beziehungen zu Bundesrepublik hatten.
Darauf kommt es nach § 1 VStGB nun nicht mehr
an. Allerdings ordnet der in Verbindung mit dem
VStGB eingefiihrte neue § 153f StPO das Opportu-
nitatsprinzip fiir den Fall an, dass der ausldndische
Téter sich im Ausland aufhilt.

Im Folgenden werden die Eigenart der volker-
strafrechtlichen Tatbestinde, die weltweite An-
wendung deutschen Strafrechts und deren Aner-
kennung, schlieflich die selektive prozessuale
Durchsetzung thematisiert.

Spezifik der Tatbestande

Was die Tatbestinde — §§ 6-14 VStGB - erfassen,
war ganz weitgehend schon bisher nach dem all-
gemeinen deutschen Strafrecht ponalisiert, z.B.
als Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Korperver-
letzung, Freiheitsberaubung. Das neue Gesetz
hebt die besondere volkerrechtliche Bedeutung
hervor und definiert im Hinblick darauf neue
Delikte (deren Begehung meist in Konkurrenz zu
den herkommlichen steht, sofern deren Anwen-
dungsvoraussetzungen gegeben sind).

Der Tatbestand des Volkermordes (§ 6 VStGB)
war fast wortgleich bisher in § 220a StGB enthal-
ten. Er schiitzt nicht die von der Tat unmittelbar
betroffenen Individuen als solche, sondern ein
Kollektivrechtsgut3, den Bestand nationaler u.a.

Gruppen, deren Mitglied das betroffene Indivi-
duum ist. Vollendet ist die Tat schon, wenn das
Kollektivrechtsgut gefdhrdet ist, etwa dadurch,
dass ein Gruppenmitglied getotet oder schwer
geschadigt wird in der Absicht, die Gruppe ganz
oder teilweise zu zerstoren. Indem einer ganzen
Bevolkerung das Existenzrecht abgesprochen
wird, erhélt die Tat iiberstaatliche Bedeutung.

Die Verbrechen gegen die Menschlichkeit (§ 7
VStGB) umfassen Totung, Vergewaltigung, Men-
schenhandel, Vertreibung und andere Mafinah-
men gegen Individuen, die »im Rahmen eines
ausgedehnten und systematischen Angriffs ge-
gen eine Zivilbevolkerung« begangen werden.
Nach Art. 7 Abs. 2 a) des IStGH-Statuts gehort zu
dem Angriff weiter, dass mehrere Individuen
durch die Maflnahmen betroffen wurden und
dass der Angriff Teil der Politik eines Staates oder
einer Organisation war. Die Begriindung des
VStGB¢ verweist auf diese Eingrenzung. Thre Be-
deutung wird sich sogleich bei der Untersuchung
der Kriegsverbrechen zeigen.

Die Regelung der Kriegsverbrechen (§§ 8-12
VStGB), d.h. der in einem bewaffneten Konflikt
begangenen Delikte, umfasst die schwersten Ver-
stofle gegen die Haager Landkriegsordnung und
die Genfer Konventionen. Es handelt sich um
Delikte gegen Personen, gegen Eigentum und
sonstige Rechte, gegen humanitdre Operationen
sowie Delikte des Einsatzes verbotener Metho-
den und Mittel der Kriegfiihrung. Auf die Unter-
scheidung von internationalen und staatsinter-
nen bewaffneten Konflikten wird weitgehend
verzichtet. Dies entspricht Art. 8 des IStGH - Sta-
tuts und der Rechtsprechung des Jugoslawien-
Tribunals®.

Die Legitimitdt dieser Ausweitung ist nicht
selbstverstindlich. Die Bewdltigung von internen
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Rechtsbriichen gehort, auch wenn sie massenhaft
vorkommen, grundsétzlich zur Souverédnitdt der
Staaten. Mit dieser wird, wenn die Staaten demo-
kratisch verfasst sind, zugleich die Selbstbestim-
mung des Volkes respektiert. Dartiber hinaus sta-
bilisiert die Souverdnitit die Besonderheit der im
Rahmen des Staates historisch gewachsenen Kul-
turen sowie die Moglichkeit der Gesellschaft, ei-
genstidndig ihre Probleme zu bewidltigen und in
dieser — wie auch immer schwankenden, unter
Umstdnden auch gewaltsamen - Entwicklung
ihre eigene Identitdt zu finden¢. Dies muss bei der
Bestimmung des Begriffs des bewaffneten Kon-
flikts, der den strafrechtlichen Eingriff anderer
Staaten legitimiert, beriicksichtigt
werden. Deshalb konnen innere Un-
ruhen, Bandenkonflikte und terroris-
tische Attacken gegen die Regierung
oder die Opposition noch nicht als
(staatsinterne) bewaffnete Konflikte
gelten’. Andererseits ist ein Krieg im
herkdmmlichen Sinn nicht erforder-
lich. Das Kriterium »Krieg« wurde im
Interesse der Opfer seit 1945 im Vol-
kerrecht, insbesondere in den Genfer
Konventionen, auf die das VStGB
sich bezieht, aufgegeben.

Die Verjéhrung aller vom VStGB
ponalisierten Verbrechen ist durch §
5 des Gesetzes ausgeschlossen. Auch
dies entspricht internationalem
Standards, ist aber hinsichtlich der
Verbrechen, die nicht das Gewicht
von Mord erreichen, unverhdltnis-
mafig®. Das Volkerrecht scheint hier
von einem abstrakten Moralismus
auszugehen, der nicht zugesteht,
dass die Bedeutung von Schuld im
Diesseits vergdnglich ist und dass
das Zusammenleben konkreter Men-
schen zuweilen gerade darauf be-
ruht. Auch die Moglichkeit von Staa-
ten, Gesellschaften und Organisatio-
nen, sich nach schweren Konflikten
auf eine friedliches Zusammenleben
in der Zukunft zu orientieren, ist
hiufig auf Distanzierung von der
Vergangenheit angewiesen. Durch
die zeitlich unbegrenzt nachtragen-
den Strafen seitens dritter Staaten
kann dies gestort werden. Dem in diesem Zu-
sammenhang betonten Genugtuungsbediirfnis
der Opfer kann, wenn Jahrzehnte vergangen
sind, durch straflose Verfahren eventuell ange-
messen entsprochen werden.

Internationale Annerkennung deutscher
Weltrechtspflege?

Nach dem Vélkerrecht diirfen Staaten ihr Straf-
recht grundsatzlich auf ihr Territorium erstre-
cken und dariiber nur hinausgehen, wenn ein le-
gitimierender Ankntipfungspunkt gegeben ist:
die Zugehorigkeit von Tiéter, Tatopfer oder ge-
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schiddigtem Rechtsgut zu dem Staat, der sein
Strafrecht anwendet. Dass ein Staat sein Straf-
recht unabhédngig von den genannten Umstan-
den weltweit anwendet (Weltrechtspflege), ist
volkerrechtlich zuldssig, wenn es dem Schutz
von Rechtsgiitern dient, an denen »alle Kultur-
staaten« ein gemeinsames Interesse haben. Inso-
fern geniigt es nicht, dass der Staat, der sein
Strafrecht weltweit anwendet, annimmt, es be-
stehe ein gemeinsames Interesse. Es gentigt also
auch nicht, dass im Vorangegangenen unter II.
ein solches Interesse angenommen wurde. Viel-
mehr muss das gemeinsame Interesse in im we-
sentlichen allen Staaten anerkannt sein. Es ge-

niigt ferner nicht, dass die zu ahndende Tat, wie
etwa Diebstahl, allenthalben als strafwiirdig gilt.
Es muss in im wesentlichen allen Staaten ver-
traglich oder gewohnheitsrechtlich anerkannt
sein, dass die Tat um des gemeinsamen Interesses
willen von jedem Staat weltweit durch Strafrecht
geahndet werden darf, ungeachtet der sonst gel-
tenden staatlichen Begrenzungen. Es darf nicht
ein Teil der Menschheit in Gestalt der Gerichte
eines Staates oder einer Gruppe von Staaten seine
Vorstellungen von Recht mit Strafgewalt den An-
gehorigen eines anderen Teils mit abweichenden
Rechtsvorstellungen aufzwingen.

Nach verbreiteter Meinung sind seit den
Niirnberger Prozessen die genannten Vorausset-

zungen der Weltrechtspflege hinsichtlich der im
VStGB ponalisierten Taten gegeben!0. Die neue
Entwicklung des IStGH-Statuts legt jedoch Zwei-
fel nahe, ob die gemeinsame, staatsiibergreifende
Ahndung der Taten noch international allge-
mein anerkannt ist.

Das Statut ist bisher von tiber 90 Staaten ratifi-
ziert worden. China, Indien, Russland, die USA
und einige andere Staaten!! haben es nicht aner-
kannt. Daraus ist sicher nicht zuschlielen, diese
Staaten hielten Vélkermord und die anderen vom
IStGH zu ahndenden Delikte fiir rechtmafig,
wohl aber, dass sie sich nicht von anderen vorge-
ben lassen wollen, was Volkermord, Kriegsverbre-
chen etc. sind (Reichweite der
Tatbestinde,  Rechtfertigungs-
griinde, Art des Verfahrens etc.).
Die ablehnenden Staaten repra-
sentieren etwa die Halfte der
Weltbevolkerung. Schon  dies
weckt Zweifel an der These von
der allgemeinen Anerkennung
der staatsiibergreifenden Ahn-
dung. Hinzu kommt, dass die
USA militdrisch, wirtschaftlich
und kulturell die weltweite Fiih-
rungsmacht sind, die ohne Man-
dat der UN Angriffskriege fiihrt
und Klar gestellt hat, dass sie ge-
gebenenfalls eigene Staatsbiirger
durch militdrische Intervention
aus dem Gewahrsam des IStGH
herausholen werde. Im iibrigen
haben inzwischen tiber 30 Staa-
ten unter dem Einfluss der USA
diesen in bilateralen Vertrdgen
zugestanden, US-Biirger nicht an
den IStGH auszuliefern. Der UN-
Sicherheitsrat hat US-Soldaten,
die an Blauhelm- u.d Missionen
teilnehmen, durch die Resolu-
tion 1422 von der Zustdndigkeit
des IStGH ausgenommen!? und
er hat in diesen Tagen die Resolu-
tion um ein Jahr verlangert. Die
Absicht zu alljdhrlich weiterer
Verldngerung ist in der Resolu-
tion »bekundet«. Damit wird auf
die Gleichheit der Rechtsanwen-
dung des Gerichtshofes offiziell
verzichtet.

Dass der IStGH mit seiner Aufgabe, Volker-
mord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und
schwere Kriegsverbrechen zu ahnden, nicht all-
gemein anerkannt wird, lasst allerdings nicht
ohne weiteres den Schluss zu, auch der Welt-
rechtspflege der Staaten fehle hinsichtlich der
genannten Delikte die allgemeine Anerkennung.
Denn diese Weltrechtspflege ist weniger strikt
ausgestaltet als die Strafverfolgung des IStGH; die
Weltrechtspflege steht im Ermessen der Staa-
ten!3. Es kann also durchaus rechtlich wider-
spruchsfrei ein Staat die Kooperation mit dem
IStGH verweigern und zugleich die Befugnis der
Staaten zur Weltrechtspflege anerkennen. Auch
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haben die USA die Weltrechtspflege hinsichtlich
der vom IStGH zu ahndenden Delikte nie explizit
bestritten. Sie gehorten vielmehr als Teilnehmer
des Niirnberger Tribunals zu deren Begriindern.

Jedoch ist diese Einschitzung des Verhaltnisses
der USA zur Weltrechtspflege unvollstindig. Der
sachliche Grund, der die USA zur Ablehnung des
IStGH veranlasst, ist auch — und noch verstarkt —
bei der Weltrechtspflege gegeben. Vom IStGH be-
fiirchten die USA, obwohl der Gerichtshof inter-
national besetzt ist, politisch einseitig orientierte
Entscheidungen. Ob dies auf einer einseitigen
Sichtweise der USA beruht, kann hier da-
hingestellt bleiben. Jedenfalls ist die Ge-
fahr einseitiger Rechtsprechung bei staat-
lichen Gerichten weitaus grofer als bei
international zusammengesetzten
Spruchkérpern, denn es ist bekannt, dass
die Gerichte vieler Staaten nicht frei von
partikularen Interessen und beschrénkten
Perspektiven judizieren. Dass die USA die
Weltrechtspflege der Staaten bisher nicht
formell in Frage gestellt haben, konnte in
ihrem Vertrauen auf ihre Macht begriindet
sein, die es ihnen meist gestatten wird, ei-
nen Staat, der es unternimmt, US-Solda-
ten strafrechtlich zur Verantwortung zu
ziehen, davon alsbald abzubringen. Es
sind vor allem befiirchtete Schwierigkei-
ten mit den USA, die Belgien dazu zur Zeit
veranlassen, seine weitreichende Welt-
rechtspflege erneut einzuschranken!4.

Dass die USA die Weltrechtspflege

ebenso wie den IStGH ablehnen, ent-
spricht im {ibrigen der in den USA tief
verwurzelten und im Ansatz durchaus
nachvollziehbaren Doktrin, dass jeder US-
Biirger ein Recht darauf hat, wegen in den
USA begangener Delikte — und gleiches
gilt fiir im Zusammenhang einer US-Mis-
sion begangene Delikte — nur von seines-
gleichen - von US-Biirgern - rechtlich zur
Verantwortung gezogen zu werden (in
diesen Zusammenhang gehort auch die
amerikanische Préferenz fiir das Jury-Sys-
tem).

Fiir die Interpretation des Verhaltens der USA
ist ferner Art. 17 des IStGH-Statuts aufschluss-
reich. Die Vorschrift gestattet jedem Staat, der
mit dem Gerichtshof kooperiert, seine Biirger
dessen Judikatur zu entziehen, indem er selbst
gegen sie wegen der vorgeworfenen Taten ein
rechtlich akzeptables Verfahren fithrt. Dadurch
wird der Strafanspruch des IStGH - auch wenn
das staatliche Verfahren zu einem Freispruch
fithrt — ausgeschlossen. Wenn der Staat trotz die-
ser Moglichkeit den IStGH ablehnt, so manifes-
tiert er, dass die strafrechtliche Verantwortlich-
keit seiner Biirger vom volkerrechtlichen Stan-
dard gelost sein soll. In Konsequenz dieses
Verhdltnisses zu ihrer Umwelt haben die USA
auch die Volkermord-Konvention, die die Staaten
zu eigener Verfolgung verpflichtet, nur mit Zu-
satzerklarungen und Vorbehalten ratifiziert, die
zusammengenommen die amerikanische Zu-

114

stimmung anndhrend auf eine unverbindliche
Ablehnung des Vélkermords reduzieren?s. Sie ha-
ben sich auch den Zusatzprotokollen zu den
Genfer Konventionen nicht angeschlossen!é.
Insgesamt deuten also vieles darauf hin, dass
die USA die Weltrechtspflege, wie sie im VStGB
vorgesehen ist, ebenso ablehnen wie den IStGH.
Allerdings lassen die Indizien eindeutige Schliisse
nicht zu. Sie fithren nicht daran vorbei, dass die
USA die Weltrechtspflege offiziell und explizit
bisher nicht negiert haben. Daran muss sich im
Interesse der Rechtssicherheit die Festellung, ob

GleichméaRige Durchsetzung der
Weltrechtspflege?

Das Problem der Legitimation der Weltrechtspfle-
ge gegen Auslander wird fiir die deutschen Straf-
verfolgungsbehdrden entschérft durch den er-
wahnten neuen § 153f StPO, der die Verfahren-
seinstellung ermoglicht, wenn die Tat im Ausland
von einem Ausldnder gegen Auslinder begangen
wurde und der Verddchtige sich nicht im Inland
authilt. Die Verfolgung wird damit auf Verdachti-
ge konzentriert, die sich in Deutschland aufhal-

»Das Statut ist bisher von iiber
90 Staaten ratifiziert worden. China,
Indien, Russland, die USA und einige
andere Staaten11 haben es nicht
anerkannt. Daraus ist sicher nicht
zuschlieRen, diese Staaten hielten
Vélkermord und die anderen vom IStGH
zu ahndenden Delikte fiir rechtmdBig,
wohl aber, dass sie sich nicht von
anderen vorgeben lassen wollen, was
Vélkermord, Kriegsverbrechen etc. sind
(Reichweite der Tatbestcnde, Rechtferti-
gungsgriinde, Art des Verfahrens etc.).
Die ablehnenden Staaten reprdsentieren
etwa die Hdlfte der Weltbevalkerung.
Schon dies weckt Zweifel an der These
von der allgemeinen Anerkennung der

ten. Dies ist nicht nur zweckmafig,
weil die generelle weltweite Strafverfol-
gung die deutsche Justiz erheblich be-
lasten wiirde. Es ist auch legitim, denn
wenn eine Person die im Ausland grau-
same Verbrechen begangen hat, sich
straflos in Deutschland aufhalten kann,
impliziert dies eine moralische Belas-
tung des sozialen Lebens im Inland.
Greift in dieser Lage die staatliche Welt-
rechtspflege ein, so haben die zuvor
dargestellten Probleme des unzuldng-
lich legitimierten Ubergreifens in frem-
de Souverdnitdtsbereiche und Kulturen
wenig Gewicht, sofern der Betroffene
sich freiwillig der inlandischen recht-
lichen Bewertung seines Verhaltens
ausgesetzt hat.

Dass in den verbleibenden Fillen -
der ausldndische Verddchtige befindet
sich im Ausland oder wurde zwangs-
weise ins Inland gebracht - die deut-
sche Weltrechtspflege stattfinden kann
(nicht muss), wird u.a. damit begriin-
det, dass die Ergebnisse der zunichst
von deutschen Behorden gefiihrten Er-
mittlungen sich spdter fiir ein even-
tuell im Ausland oder vor einem inter-
nationalen Gericht gefithrtes Verfah-

staatsiibergreifenden Ahndung«

die Weltrechtspflege abgelehnt wird, orientieren.
Eine Ablehnung ist deshalb wohl nicht anzuneh-
men. Entsprechendes diirfte fiir Russland und
Indien gelten.

Das Problem der allgemeinen Anerkennung
ist damit nicht erledigt. Es stellt sich nochmals
bei der strafrechtlichen Entscheidung tiber die
Schuld der im Rahmen von Weltrechtspflege
verantwortlich zu machenden Personen. Soll
die Strafe eines deutschen Richters hier nicht
als Abschreckung u.U. ganzer Volker auflerhalb
Deutschlands, also undemokratisch fungieren,
muss die mit der Strafe geltend gemachte Norm
bei den Individuen allgemein anerkannt sein.
Insofern sind konkretere Anforderungen zu
stellen als fiir die Anerkennung im volkerrecht-
lichen Kontext, die sich am Staatshandeln
orientiert. Die Einzelheiten wurden an anderer
Stelle dargestellt!’; darauf kann hier verwiesen
werden.

ren als wertvoll erweisen konntenls.
Auch diese Unterstiitzung ist legitim,
denn der auslandische Staat, der gege-
benenfalls ein Verfahren fiihrt, wird
der Heimatstaat des Téters oder des Opfers sein,
also eine respektable Ndhebeziehung zur Tat ha-
ben®. Das eventuell titige internationale Ge-
richt ist fiir die Strafverfolgung ebenfalls besser
legitimiert als die deutsche Weltrechtspflege.

Die deutsche Strafverfolgungsbehorde ist nach
§ 153 £ SPO aber nicht auf solche Unterstiitzung
beschrdnkt. Sie kann im Rahmen ihres Ermes-
sens das Verfahren auch selbst bis zur Verurtei-
lung durch deutsche Gerichte weiterfiihren. Fiir
die Er6ffnung dieser Moglichkeit hatten sich die
Kritiker der friiheren Rechtsprechung, die bei
Weltrechtpflege einen Inlandsbezug verlangt
hatten, eingesetzt20.

Die Ermessensentscheidung der Staatsanwalt-
schaft wird von politischer und wirtschaftlicher
Macht selektiv determiniert werden. Zu erinnern
ist hier an die zuvor dargestellten Verhaltensweisen
der USA, insbesondere an die von ihnen durchge-
setzte Sicherheitsratsresolution 1422 und deren

3/2003 — NEUE KRIMINALPOLITIK

21673.21,57, am 04,03.2026, 14:18:45, ©
Inhatts I for oder

Ertaubnis st



https://doi.org/10.5771/0934-9200-2003-3-112

Verldngerung, der die Blundesrepublik nicht
widersprochen hat. Einflussreiche Staaten werden
es oft nicht einmal n6tig haben klarzustellen, dass
Deutschland Nachteile zu befiirchten hat, um die
deutsche Staatsanwaltschaft zur Einstellung eines
Verfahrens gegen die Akteure jener Staaten zu vet-
anlassen. Verfolgt und verurteilt werden von der
deutschen Weltrechtpflege voraussichtlich Akteure
schwacher, wenig entwickelter Staaten, erstens
weil in den genannten Staaten die von der Welt-
rechtspflege kriminalisierten Menschenrechtsver-
letzungen héufiger vorkommen als in den entwi-
ckelten Staaten des Westens. Zweitens weil den
schwachen Staaten, insbesondere wenn sie just ei-
nen Krieg verloren haben, die Macht fehlt, die
von {iberlegenen Staaten ausgehende Weltrechts-
pflege durch militarischen oder wirtschaftlichen
Druck abzuwenden?!. Im Hinblick darauf ver-
dient, die These Beachtung, die Weltrechtspflege
sei nur fiir die Fille weltweit anerkannt, in denen
der Verdéchtige sich im Territorium des verfolgen-
den Staates befindet?2.

Prof. Dr. Rainer Keller lehrt Strafrecht an der
Universitit Hamburg
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8 Vgl. Art. 29 IStGH-Statut; Oehler, Internationa-
les Strafrecht, 2. Aufl. 1983, Rn 1003, 1050. In
Art. 49, 50, 129, 146 der Genfer Konventionen
sind auch Amnestieklauseln in Friedensvertra-
gen ausgeschlossen, durch die bisher verfein-
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Kriegsverbrechen der Angehorigen der je ande-
ren Seite nicht mehr zu verfolgen.

9 Auch die Begrindung zum »Arbeitsentwurf ei-
nes Gesetzes zur Einfiihrung eines Volkerstraf-
gesetzbuchs« v. 2. 5. 2001, S. 40, erkennt inso-
fern »Friktionen.

10 Vgl. KreR3, Blatter fiir deutsche und internationale
Politik, 9/2002, S. 1087 ff.; Werle /Jef3berger, a.a.O.
(Anm. 1); differenzierend Bassiouni, Virginia Jour-
nal of International Law, 2001, 81(154 £.); Weif3,
a.a.0. (Anm. 2).
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11 U.a. Irak, Israel.

12 Dazu KreR, a.a.0. (Anm. 7).

13 Vgl. Werle/JeRberger, a.a.0 (Anm.1), S. 727.
Nach IGH v. 14. 2. 2002 (DR Congo v. Belgium,
abrufbar iiber http://www.icj-cij.org) hat die
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14 In Belgien wurden Anklagen u.a. gegen US-Solda-
ten wegen angeblicher Delikte im Irak erhoben.

15 Dazu Power, in Sewall/Kaysen, The United Sta-
tes and the International Criminal Court, Lan-
ham, Boulder, New York, 2000, pp. 165, 166.

16 In der Rechtslehre der USA (vgl. die in FAZ v.
30. 5. 03 referierte Stellungnahme von Jed Ru-
benfeld) wird zugestanden, dass mit derarti-
gem Verhalten ihre volkerrechtliche Einbin-
dung, die einst mit dem Nirnberger Tribunal
begann, aufgegeben wird. Zur Erlduterung wird

angegeben, jene Einbindung sei von der An-
nahme geleitet gewesen, dass es sich in der Sa-
che um einen Export amerikanischen Rechts
handele. Da die Einbindung sich inzwischen
als eigenstdndig erweise, konnten die USA sich
ihr nicht fiigen, was sich u.a. im Verhiltnis
zum UN-Sicherheitsrat auswirke.

17 Keller, Festschrift fiir Liiderssen, 2002, S. 425 ff.

18 Begriindung des Arbeitsentwurfs, a.a.O. (Anm.
9), S. 88.

19 Im Heimatstaat des Taters wird bei staatsver-
starkter Kriminalitdt allerdings oft keine kon-
sequente Ahndung zu erwarten sein.

20S. 0. Anm. 2

21 Zur Hegemonie der Gerichtsbarkeit westlicher
Staaten vgl. Bassiouni, a.a.0. (Anm. 10), S. 154 f.
22 Dazu eingehend Weif3, a.a.O. (Anm. 2).

M Eric Minthe

Soforteinbehalt bei Ladendiebstahl
Kriminologische Zentralstelle
Wiesbaden

167 Seiten, 15,- €

B Thomas Weipert

Lebenswelt Gefangnis

Einblicke in den Jugendstrafvollzug mit
Berichten junger Gefangener
Centaurus Verlag

Herbolzheim

110 Seiten, 17,40 €

M Birgit Menzel/Helge Peters

Sexuelle Gewalt

Eine definitionstheoretische Untersuchung
UVK Verlagsgesellschaft

Konstanz

146 Seiten, 24,- €

M Hans Christoph Schaefer
Rechtsstaat und Strafverfahren
Nomos Verlagsgesellschaft
Baden-Baden

122 Seiten, 24,- €

M Wolf-Dietrich Bukow et al

Ausgegrenzt, eingesperrt und abgeschoben
Migration und Jugendkriminalitét

Verlag Leske+Budrich

Opladen

374 Seiten, 24,90 €

M Birgit Menzel/Kerstin Ratzke (Hg.)
Grenzenlose Konstruktivitat?
Standortbestimmung und Zukunftsperspekti-
ven konstruktivistischer Theorien abweichen-
den Verhaltens

Verlag Leske+Budrich

Opladen

232 Seiten, 24,90 €

B Reinhard Joachim Wabnitz

Recht und Finanzierung der Jugendarbeit
und Jugendsozialarbeit

Ein Handbuch

Nomos Verlagsgesellschaft

Baden-Baden

221 Seiten, 29,- €

M Antje Dittmer

Die vorlaufige Festnahme gemafR
§ 127 Abs. 2 StPO

Nomos Verlagsgesellschaft
Baden-Baden

193 Seiten, 44,— €

M Heinz Cornel et al (Hg.)
Handbuch der Resozialisierung
2. iiberarbeitete Auflage

Nomos Verlagsgesellschaft
Baden-Baden

568 Seiten, 49,- €

M Hans-Heiner Kiihne
Strafprozessrecht
C.E Miiller Verlag
Heidelberg

721 Seiten, 73,- €

M Wolfgang Frisch et al (Hg.)
Tatproportionalitat

Normative und empirische Aspekte einer
tatproportionalen Strafzumessung

C.E Miiller Verlag

Heidelberg

292 Seiten, 79,- €

M Kai-Michael Kénig

Die volkerrechtliche Legitimation der
Strafgewalt internationaler Strafjustiz
Nomos Verlagsgesellschaft
Baden-Baden

491 Seiten, 88,- €

115

21673.21,57, am 04,03.2026, 14:18:45, ©
Inhalts Im for oder

Ertaubnis st

r


https://doi.org/10.5771/0934-9200-2003-3-112

	Zusammenhänge der Regelung
	Spezifik der Tatbestände
	Internationale Annerkennung deutscher Weltrechtspflege?
	Gleichmäßige Durchsetzung der Weltrechtspflege?
	Anmerkungen

